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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 

Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 398/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 07.06.2021 
Bereich: 5/2-4 Kostenbeiträge 
Bearbeitet von: Fadia Taha 

 

Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Rat 23.06.2021 

Ausschuss für Schule und Bildung 29.06.2021 

Jugendhilfeausschuss 01.07.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Satzung der Universitätsstadt Siegen über die Erhebung von Kostenbeiträgen in Kinder-
tagespflege, Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher 
Betreuungsangebote an Grundschulen (Elternbeitragssatzung) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, vorbehaltlich der Beratungen des Jugendhil-
feausschusses und des Ausschuss für Schul- und Bildungswesen, die Neufassung der Satzung 
über die Erhebung von Kostenbeiträgen zum 01.08.2021 laut Anlage. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Satzung der Universitätsstadt Siegen über die Erhebung von Kostenbeiträgen in Kinder-
tagespflege, Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher 
Betreuungsangebote an Grundschulen wurde zuletzt mit Wirkung zum 01.08.2020 durch 
Beschluss des Rates der Universitätsstadt Siegen vom 24.06.2020 erlassen. In der Anlage 
wird Neu- und Altfassung gegenüber gestellt, Änderungen sind rot markiert. 
 
Neben den redaktionellen Änderungen und  gesetzlichen Anpassungen weise ich besonders 
auf folgende Änderungen hin: 
 

 Wegfall der ausführlichen Präambel - die vorstehend formulierte Präambel nimmt Bezug 
auf gesetzliche Grundlagen in der derzeit geltenden Fassung. Die Alternative ist im Ge-
gensatz dazu bewusst weniger ausführlich und umfänglich und für den Beitragspflichti-
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gen verständlicher. Eine Präambel wie vorher verfasst ist  juristisch nicht zwingend und 
vermeidet damit Fehlerquellen oder Erklärungsnotwendigkeiten bei (erneuter) Änderung 
einer der o. g. gesetzlichen Grundlagen (und Erlassregelungen.  

 § 2 Abs. 1b – nähere Erläuterung zu dem Angebot Tagestickets – mit Einführung sozialer 
Staffelung. Demnach wären Beitragspflichtige mit einem Jahresbruttoeinkommen unter 
30.000,- € von den Kosten der Tagestickets befreit. Bei einem Jahreseinkommen über 
30.000,- € bleiben die Regelungen zur Beitragserhebung wie vorher auch.  Das Tagesti-
cket im Rahmen der anderen Betreuungsform in Offenen Ganztagsschulen kostet pro 
Monat demnach zusätzlich 25,00 € für einen Nachmittag und 50,00 € für zwei Nachmit-
tage.  

 § 3 Abs. 1 betrifft den beitragspflichtigen Personenkreis. Nach jüngster Rechtsprechung 
ist der beitragspflichtige Personenkreis in Satzungen klarer zu definieren. Auch gilt nach 
jüngster Rechtsprechung, dass bei Elternteilen nicht mehr das Einkommen des neuen 
Partners  in eheähnlicher Gemeinschaft heranzuziehen ist.  

 § 3 Abs. 3 wurde gestrichen, da die Regelung in der Satzung nicht notwendig ist und gem. 
§ 49 Abs. 1 KiBiz die Ermächtigungsgrundlage zur Forderung des Interkommunalen Aus-
gleichs aufgeführt ist. Weiterhin betrifft der Interkommunale Ausgleich nicht die Bei-
tragspflichtigen an sich, sondern der Kostenausgleich unter den Kommunen selbst.  

 § 7 Abs. 6 einfachere Formulierung für den Kreis der Beitragspflichtigen. Im Bereich der 
Kostenbeitragserhebung spielt dieser Punkt lediglich für die Ferienbetreuung eine Rolle, 
da der Kostenbeitrag im Falle der Ferienbetreuung immer erhoben wird. In den restli-
chen Fällen sind Familien mit mind. 3 Kindern beitragsfrei.  

 Einführung des § 9 zur Geschwisterkindregelung (vorher § 9 Abs. 6 ) – Hiermit wurde zum 
einen der ursprüngliche § 9 zur Beitragsfreiheit entzerrt. Gleichzeitig dient es den Bei-
tragspflichtigen zur besseren Übersicht und Darstellung welche Regelungen im Falle von 
Geschwistern im Stadtgebiet gelten.  

 § 10 (vorher § 9)  zur Beitragsfreiheit  - Abs. 5 wurde auf Abs. 1 vorgezogen, da diese die 
allgemeinen Beitragsbefreiungen beinhalten. 

 § 10 Abs. 2 wurde neu eingeführt für Eltern mit  Wechselmodell.  

 § 10 Abs. 3 bis 6 vorher § 9 Abs. 1 – 4  

 § 13 – neu eingeführt und betrifft die allgemein geltenden Verjährungsfristen. 

 § 14 – neu eingeführt und betrifft die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens  

 § 15 – neu eingeführt und betrifft die Bestimmungen des Vollstreckungsverfahrens  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
geringere Einnahmen 
i.H.v. ca. 30.000 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 
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 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

 2021 

 Nein  Ja, mit 

 
 1.250.000 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 

06020100 

Sachkonto 
4321100 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. SYNOPSE Satzungsentwurf 2021 Elternbeiträge   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQc-ilLenPvlDTqEN4I_2m1szQIaPDDucFSEElS4zWm5/SYNOPSE-Satzungsentwurf-2021-Elternbeitr%c3%a4ge.pdf

	Beschlussvorschlag:



